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Verwendete Abkürzungen 

ASP: Artenschutzprogramm 

BNatschG: Bundesnaturschutzgesetz 

FFH-Gebiet: Flora-Fauna-Habitat-Gebiet 

FNO: Flurneuordnung 

GIS: Geographisches Informationssystem 

hNB: Höhere Naturschutzbehörde 

LaIS: Landschaftspflege-Informationssystem 

LaIS-GIS: Landschaftspflege-Informationssystem mit Geogra-

phischem Informationssystem 

LEV: Landschaftserhaltungsverband 

LPR: Landschaftspflegerichtlinie 

LUBW: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg. 

MaP: Managementplan für Natura 2000-Gebiete  

NatSchG: Landesnaturschutzgesetz 

ND: Naturdenkmal 

NSB: Naturschutzbeauftragter 

NSG: Naturschutzgebiet 

RPS: Regierungspräsidium Stuttgart 

RPS Ref. 56: Regierungspräsidium Stuttgart, Referat für Na-

turschutz und Landschaftspflege 

SAV: Schwäbischer Albverein 

SNF: Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 

uLB: Untere Landwirtschaftsbehörde 

UM: Umweltministerium Baden-Württemberg 

uNB: Untere Naturschutzbehörde 

uLB: Untere Landwirtschaftsbehörde 

VSG: Vogelschutzgebiet 
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Vorwort  

Der Landschaftserhaltungsverband kann das Haushaltsjahr 2022 

erfolgreich abschließen. Es konnten 137 einzelne Maßnahmen im 

Bereich Landschaftspflege und Naturschutz für rund 408.000 û 

durch den LEV realisiert werden. Die meisten der Maßnahmen wur-

den über Landesmittel im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie 

umgesetzt. Seit einigen Jahren nehmen die Maßnahmen über die 

Ersatzgelder der Windkraft einen immer größeren Stellenwert und 

Umfang ein. Hier unterstützt der LEV das Regierungspräsidium 

Stuttgart bei der Umsetzung einiger größerer Projekte. Diese hatten 

im Jahr 2022 einen Umfang von etwa 69.000 Euro. 

Zusätzlich gab es rund 290 fünfjährige EU-kofinanzierte Land-

schaftspflegeverträge mit einem jährlichen Auszahlungsbetrag von 

rund 518.000 û.  

Somit liegt das Gesamtvolumen für Naturschutz- und Land-

schaftspflegemaßnahmen bei etwa 926.000 û. 

An der erfolgreichen Umsetzung von Landschaftspflegemaßnah-

men ist aber nicht nur die Geschäftsstelle des LEVs beteiligt, son-

dern auch die Partner des Verbandes. In erster Linie sind hier die 

untere Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörde und das Referat 

56 (Naturschutz und Landschaftspflege) des Regierungspräsidiums 

Stuttgart zu nennen, mit denen die Maßnahmen gemeinsam ge-

plant und umgesetzt werden. Ebenso unterstützen unsere Mitglie-

der, die Kommunen und die Fachgremien die Landschaftspflege. 

Ausschlaggebend ist schließlich aber das Engagement und die tat-

kräftige Arbeit der Landwirte, Schäfer, Maschinenringe und anderer 

Auftragnehmer, die vor Ort tätig werden und die Maßnahmen um-

setzen ð denn ohne diesen Einsatz wäre der Erhalt unserer vielfälti-

gen Kulturlandschaft und der wertvollen Schutzgebiete nicht mög-

lich.   

Durch die gemeinsame Aufgabe der Umsetzung des landesweiten 

funktionalen Biotopverbunds hat sich die Zusammenarbeit von 

LEV und Kommunen nochmals verstärkt.  Denn mit der Geset-

zesnovelle zur Stärkung der Biodiversität im Juli 2020 wurde das 

Ziel des Aufbaus eines landesweiten Biotopverbunds auf 15% der 

Landesfläche bis 2030 gesetzlich verankert.  Der seit 2021 beim 

LEV tätige Biotopverbundsbotschafter Jakob Raidt war auch 2022 

mit vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Austausch 

und hat zur Erstellung von Biotopverbundsplänen beraten. Die 

Kommunen kommen daher gut mit der Beauftragung der Pläne vo-

ran und der Landkreis Schwäbisch Hall ist auf einem guten Weg ei-

nen Beitrag zum landesweiten Biotopverbund zu leisten (siehe 

S.34). Die personelle Stärkung der Landschaftserhaltungsverbände 

durch die Biotopverbundsbotschafter wird außerdem zukünftig von 

Bestand sein - Denn im Jahr 2022 fiel die Entscheidung, dass die 

zunächst auf fünf Jahre bewilligten Mittel durch das Land nun dau-

erhaft bereitgestellt werden. 

Die Umsetzung der NATURA 2000 - Managementpläne nimmt 

nach wie vor einen großen Stellenwert in der täglichen LEV-Arbeit 

ein. Im Jahr 2022 engagierte sich der LEV mit einem Sonderprojekt, 

um die unteren Verwaltungsbehörden in ihrer Aufgabe der ăR¿ck-

holung von FFH-Mªhwiesenò zu entlasten. Um dies zu ermöglichen  

 

 

 

wurden Eigenmittel des LEV aufgewendet und eine zusätzliche, auf 

ein Jahr befristete 50% Projektstelle geschaffen. Die Aufgabe wurde 

von Judith Heller, die im April aus der Elternzeit zurückkehrte, über-

nommen. Durch die zusätzliche Stelle konnte ihre Elternzeitvertre-

tung Marlies Östreicher für ein weiteres Jahr beschäftigt werden. 

Die Geschäftsstelle des LEV ist bereits im November 2021 nach Ils-

hofen umgezogen und hat ihren Sitz nun im Landwirtschaftsamt in 

Ilshofen. Organisatorisch ist der LEV enger an die Untere Natur-

schutzbehörde angegliedert, der Verein ist aber vielmehr als Schnitt-

stelle von Landwirtschaft und Naturschutz zu sehen ð Schließlich ist 

auch der Vorstand drittelparitätisch von Landwirtschaft, Natur-

schutz und Kommunen besetzt. Daher freut es uns besonders, dass 

durch die enge räumliche Anbindung der Kontakt zu den Kollegin-

nen und Kollegen vom Landwirtschaftsamt vereinfacht werden 

kann.  

Im vorliegenden Bericht möchten wir Sie über die vielschichtigen 

Tätigkeiten des LEVs im Haushaltsjahr 2022 informieren. 

 

 

 

Landrat Gerhard Bauer  

(Vorstandsvorsitzender LEV)  
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1 Haushalts- und Arbeitsbilanz 

Auf den folgenden Seiten sind alle durch den LEV geplanten, orga-

nisierten und umgesetzten Landschaftspflegemaßnahmen aufge-

führt. 

Der LEV kümmert sich um einmalige bzw. unregelmäßig stattfin-

dende Maßnahmen (z.B. Heckenpflege, Entbuschungen) und um 

die dauerhafte Pflege von Biotopen sowie anderen naturschutz-

wichtigen Flächen in Form von fünfjährigen Verträgen. Die dauer-

hafte Pflege wird über EU- und Landesmittel finanziert. Einmalige 

Maßnahmen werden über Landesmittel und LEV-Eigenmittel finan-

ziert.  

 

Maßnahmen über LEV-Eigenmittel  

(Kreismittel & Mitgliedsbeiträge) 

Über LEV-Eigenmittel werden vorwiegend die Maßnahmen geför-

dert, die über die LPR (Landschaftspflegerichtlinie) nicht förderfähig 

sind. Der Landkreis Schwäbisch Hall stellt hierzu jährlich 25.000 û 

bereit. Außerdem werden diese Mittel zur Bildungs-, Öffentlichkeits- 

und Verbandsarbeit verwendet. Im vergangenen Haushaltsjahr wur-

den knapp 45.800 û an LEV-Eigenmitteln für 44 einzelne Land-

schaftspflegemaßnahmen verwendet. Die Mittel werden von LEV-

Kassierer Erwin Offenhäuser über ein Girokonto bei der Sparkasse 

Schwäbisch Hall-Crailsheim verwaltet. 

Die Kosten der LEV-Geschäftsstelle (Büro, EDV, Druckkosten etc.) 

werden direkt vom Landratsamt Schwäbisch Hall übernommen und 

sind daher im Geschäftsbericht nicht gesondert aufgeführt. 

Maßnahmen über Landesmittel  

Die meisten Maßnahmen werden über die Landschaftspflegericht-

linie (LPR) durch Landesmittel gefördert. 

Die Förderung des fünfjährigen Vertragsnaturschutzes (LPR Teil A) 

ist EU-kofinanziert und macht mit einem Volumen von knapp 

518.000 û verteilt auf rund 290 Landschaftspflegeverträge den 

größten Anteil in der Landschaftspflege aus. 

Ein großes Volumen an Landesmitteln fließt auch jährlich als einma-

lige Landschaftspflegemaßnahme (LPR Teil B-E) in die Schutzge-

biete des Landkreises. Die Landesmittel für die Einzelmaßnahmen 

werden jährlich beim Regierungspräsidium Stuttgart beantragt.  

Die Landesmittel außerhalb von Naturschutzgebieten werden der 

unteren Naturschutzbehörde zugewiesen. Der LEV stellt dafür ein 

Arbeitsprogramm auf, plant, koordiniert und organisiert die Maß-

nahmen vor Ort. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 64 Maßnahmen 

für knapp 214.000 û umgesetzt., davon flossen rund 26.000 û in 

konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des landesweiten Biotopver-

bunds.  

Die Landesmittel für Maßnahmen innerhalb von Naturschutzgebie-

ten und des Vogelschutzgebietes Wallhausen werden der höheren 

Naturschutzbehörde (RPS, Ref. 56) zugewiesen. Auch hier bietet 

der LEV Unterstützung bei der Planung, Koordinierung und Organi-

sation von Maßnahmen. Es wurden hier insgesamt 26 Maßnah-

men für knapp 79.300 û umgesetzt.  

Stiftung Naturschutzfonds 

Neben der Umsetzung von Maßnahmen über LEV-Eigenmittel und 

Landesmittel ist der LEV maßgeblich an der Planung und Umset-

zung von Maßnahmen involviert, welche über Ersatzgelder aus der 

Errichtung von Windkraftanlagen finanziert werden. Die Gelder wer-

den durch die Stiftung Naturschutzfonds verwaltet. 2022 wurden 

hier knapp 69.000 û in Zusammenarbeit mit dem Regierungsprªsi-

dium Stuttgart umgesetzt, bei dem die Trägerschaft der Maßnah-

men lag. 
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1.1 Einmalige Maßnahmen 

1.1.1 Mittelflüsse 

 

1.1.2 Bilanz  
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1.1.3 Entwicklung seit 2007 

 

1.1.4 Kassenbericht ð LEV-Vereinskonto 

Landschaftspflegemaßnahmen werden über die Kostenstellen 100-110 (Einnahmen) und 200-210 (Ausgaben) abgewickelt (Maßnahmenta-

belle siehe Seiten 8-10). Die Kasse wurde von Herrn Bürgermeister Silberzahn und Frau Landes am 30.03.2023 geprüft. 
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1.1.5 Tabelle - Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen ô22:  LEV-Eigenmittel  
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1.1.6 Tabelle - Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen  ô22:   Landesmittel ðaußerhalb NSGs 
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1.1.7 Tabelle -  Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen ô22: Landesmittel in NSGs und VSG 
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1.1.8 Legende zu den Tabellen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Fünfjährige Maßnahmen - Vertragsnatur-

schutz 

1.2.1 Mittelflüsse 
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1.2.2 Bilanz Vertragsnaturschutz 

Der Vertragsnaturschutz im Bereich LPR A (fünfjährige Verträge) 

umfasste im Jahr 2022 ein Gesamtvolumen von knapp 518.000 û. 

Es gab 290 laufende Landschaftspflegeverträge auf einer Fläche 

von rund 715 ha. Hinzu kamen 24 einjährige Verträge nach LPR Teil 

B in einem Umfang von knapp 80.700 û.  

 

 

 

 

1.2.3  Auslaufende Verträge 2022 und Umstellung ins An-

tragsverfahren 

Im Jahr 2022 standen 28 unserer Landschaftsverträge nach LPR 

Teil A mit fünfjähriger Laufzeit auf knapp 90 Hektar zur Verlänge-

rung an. Hier folgte der Ablauf der Vertragsverlängerungen bisher 

folgendem Schema:  

 

 

Frist für den Vertragsabschluss ist dabei jährlich der 15.03..  

Mit dem Umstieg in die neue GAP (Gemeinsame Agrarpolitik) -För-

derperiode ab 2023 gibt es auch eine neue Version der Land-

schaftspflegerichtlinie und damit auch einige Neuerungen im Be-

reich Vertragsnaturschutz. LPR A-Verträge werden ab 2023 in ein 

sogenanntes Antragsverfahren überführt. Konkret bedeutet das, 

dass der bisherige Vertragsnehmer nun als ăAntragstellerò anstelle 

eines Vertrages ein unterschriftsreifes Antragsformular von der Un-

teren Naturschutzbehörde zugesendet bekommt. Dieses muss un-

terschrieben zurückgesendet werden, woraufhin der Antragsteller 

einen Förderbescheid erhält. Bei dem bisher klassischen LPR A-Ver-

trag handelt es sich damit nun um eine ăVerpflichtungò nach LPR 

Teil A. Soweit die Formalitäten ð in der Praxis vor Ort bleibt für die 

Antragsteller alles wie gehabt.  

Für den LEV und die UNB brachte die Umstellung auf das Antrags-

verfahren jedoch einige Schwierigkeiten mit sich. Die neue Version 

des Landschaftspflegeinformationssystems (LaIS), mit dem die Ver-

träge/Anträge erstellt werden, konnte nicht pünktlich zum Ende des 

Jahres fertiggestellt werden. Es wurde jedoch eine Übergangslösung 

im System eingerichtet, mit der die Anträge letztendlich doch noch 

fristgerecht fertiggestellt werden konnten. Eine grundlegende und 

erfreuliche Neuerung der LPR wird sein, dass die LPR-A Anträge zu-

künftig nicht mehr wie bisher abhängig vom Bruttoflächenstatuts 

der Fläche abschlossen werden, d.h. es kann eine einzige Verpflich-

tung über Brutto- und nicht-Bruttofläche abgeschlossen werden, 

welche sich auch während dem Verpflichtungszeitraum geringfügig 

ändern kann, ohne dass dies Rückforderungen und Sanktionen 

nach sich zieht. Eine wahre Innovation also, auf die wir ð bedingt 

durch die Verzögerungen in der Systemumstellung ð aber leider 

noch ein wenig länger warten müssen.  

Die Möglichkeit, bestehende 5-jährige Verträge um 1 oder 2 Jahre 

zu verlängern gab es 2022 aufgrund der Umstellung des Verfahrens 
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nicht, jedoch konnten wie bisher auch in besonderen ăProblemfªl-

lenò, beispielswiese Vertragsflªchen, die sich in einem Flurneuord-

nungsverfahren befinden, vorübergehend auch einjährige Verträge 

nach LPR Teil B abgeschlossen werden. Diese werden dann nicht 

im Rahmen des Gemeinsamen Antrags, sondern wie auch einma-

lige LPR B-Aufträge direkt über die Untere Naturschutzbehörde an 

den Vertragsnehmer ausgezahlt.  

Neben den regulär auslaufenden Verträgen konnten noch 8 Neu-

verpflichtungen abgeschlossen, bzw. Maßnahmen, die vorüberge-

hend als einjährige LPR B-Verträge geschlossen wurden, wieder in 

Verpflichtungen nach LPR Teil A überführt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschaftspflege-Schäfer Marc Wroblewski beim Hüten seiner Schafherde in der Gemeinde Frankenhardt. 

Landschaftspflegeverträge im  

Landkreis Schwäbisch Hall 

19 
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2 Berichte aus der Umsetzung von Landschafts-

pflegemaßnahmen 

2.1 Erfolgskontrollen Vertragsnaturschutz 

2022 sind 28 LPR A-Verträge auf ca. 90 ha ha Fläche im Land-

kreis ausgelaufen. Hier ist durch die Landschaftspflegerichtlinie im 

letzten Jahr der Vertragslaufzeit eine Erfolgskontrolle vorgegeben: 

Der LEV kontrolliert die Vertragsfläche vor Ort auf Einhaltung der Auf-

lagen und Wirksamkeit der Maßnahme, um anschließend zu ent-

scheiden, ob der Vertrag in Rücksprache mit dem Vertragsnehmer 

um weitere fünf Jahre verlängert werden kann und dafür ggf. Maß-

nahmen oder Auflagen angepasst werden müssen. 2022 standen 

zur Begutachtung wieder wertvolle Biotope und Lebensraumtypen 

wie Magerrasen, Nass- und Streuwiesen und Magere Flach-

land-Mähwiesen an, sowie auch Naturdenkmale und Standorte 

botanischer Raritäten wie der Trollblume, Orchideen, dem blassgel-

ben Klee und der Roggen-Gerste, oder aber auch Lebensstätten der 

gefährdeten Falter Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling und 

Großer Feuerfalter.  

Nach einem vielversprechenden Frühjahr war der Sommer 2022 

geprägt durch langanhaltende Trockenheit, was für viele Landwirte, 

insbesondere die Tierhalter, mal wieder eine besondere Herausfor-

derung darstellte. Die Bilanz unserer Erfolgskontrollen war aber den-

noch überwiegend positiv.  

Im Jagsttal bei Unterregenbach beispielweise stand die Kontrolle ei-

niger Flächen an, für die Entwicklungs- oder Erhaltungsmaßnah-

men im Managementplan für das FFH-Gebiet ăJagsttal ðLan-

genburg-Mulfingenò vorgegeben sind.  

Salbei-Glatthaferwiese im Jagsttal bei Unterregenbach 

 

Das Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea) ist eine der größten 

unter unseren heimischen Orchideenarten. Oftmals findet man es 

an lichten Waldrändern, aber auch wie hier im Jagsttal mal mitten 

in der Wiese an einem südexponierten Trockenhang. Das Purpur-

Knabenkraut wurde hier bisher nicht kartiert. 

Während im Jagsttal vorwiegend Lebensräume mittlerer und trocke-

ner Standorte zu finden sind, sind im östlichen Landkreis in der Ge-

meinde Fichtenau die feuchten Lebensräume stark vertreten. Hier 

standen Verträge zur Verlängerung auf Nass- und Streuwiesen an, 

auf denen wir häufig noch Trollblumen und Orchideen vorfinden.  

Individuenreiches Vorkommen des Breitblättrigen Knabenkrauts inmitten 

einer Nasswiesen in Fichtenau 
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Auch bei ăNeuverpflichtungenò nach LPR Teil A begutachten wir die 

Fläche vorab, um die naturschutzfachliche Zielsetzung und die da-

für geeigneten Maßnahmen festzulegen. Außerdem wird der Ist-Zu-

stand vor Abschluss der Verpflichtung dokumentiert, woran später 

die Entwicklung der Fläche und der Erfolg der Maßnahme bemes-

sen werden kann. So wurden z.B.  für 2023 erstmals 5-jährige Ver-

pflichtungen für Flächen im Vogelschutzgebiet Wallhausen abge-

schlossen. Außerdem konnte eine 5-jährige Neuverpflichtung für ei-

nen ehemaligen Acker in Wilhelmsglück, Gemeinde Rosengarten, 

abgeschlossen werden, auf dem 2020 eine Mahdgutübertragung 

im Rahmen des Archewiesenprojekts durchgeführt wurde. Wo an-

fangs noch die der früheren Ackernutzung enstammende Saat-

luzerne und Unkräuter wie Löwenzahn und Stumpfblättriger Ampfer 

dominant waren, konnten wir bei der Flächenbegehung 2022 er-

freulicherweise feststellen, dass sich einige mit dem Mahdgut der 

sehr artenreichen Spenderfläche übertragene Arten wie die Skabio-

sen-Flockenblume, Margerite, Wiesen-Glockenblume, Wiesen-

bocksbart, Esparsette und Karthäusernelke etabliert haben. Ziel der 

LPR-Verpflichtung ist die Entwicklung des Lebensraumtyps Ma-

gere Flachland-Mähwiese durch zwei Mal jährliche Mahd und 

Verzicht auf Düngung. 

 

Skabiosen-Flockenblume, Margeriten, Wiesen-Bocksbart und 

Karthäusernelke haben sich bereits auf der Fläche etabliert.  

2.1.1 Sonderprojekt: Wiederherstellung von  

FFH-Mähwiesen 

Nachdem die EU im Jahr 2020 ein Vertragsverletzungsverfahren 

wegen mangelnder Umsetzung der FFH-Richtlinie gegen Deutsch-

land eingeleitet hat, ist der Handlungsdruck bezüglich verlorenge-

gangener FFH-Mähwiesen sehr groß. Der LEV steht bei diesem 

Thema der Unteren Naturschutzbehörde fachlich beratend zur 

Seite. Um hier entsprechende zeitliche Kapazitäten zur Verfügung 

zu haben, wurde für 2022 eine 50%-Projektstelle aus LEV-Eigenmit-

teln finanziert. Aufgabe der Projektstelle war zunächst das Monito-

ring von Verlustflächen, für die bisher kein Wiederherstellungsver-

trag abgeschlossen wurde. Untenstehende Tabelle zeigt einen 

Überblick über die kartierten Flächen, die allesamt im FFH-Gebiet 

ăCrailsheimer Hardt und Reusenbergò liegen. 

Tabelle: Kartierung von FFH-Mähwiesen-Verlustflächen im FFH-Ge-

biet ăCrailsheimer Hardt und Reusenbergò im Mai und Juni 2022 

 Anzahl ha 

Kartierte Gesamtfläche 102 29 

Wieder als FFH-Mähwiese kartiert 11 2,5 

Herausnahme aus der Wiederherstellungs-

pflicht 

3 1,2 

Zu bearbeitende Fläche 88 25,3 

Landwirte 29  

 

Von diesen Flächen wurden alle Landwirte, die noch keinen Wieder-

herstellungsvertrag abgeschlossen haben, zu einer allgemeinen In-

formationsveranstaltung in Zusammenarbeit mit UNB und ULB ein-

geladen. Es folgten Einzelberatungsgespräche zu Wiederherstel-

lungsverträgen sowie telefonische Beratung zu LPR-Verträgen auf 

den wieder als FFH-Mähwiese kartierten Flächen. 

2.2 Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen 

Bei der Umsetzung und Förderung von Landschaftspflegemaßnah-

men wird prioritär die Umsetzung der NATURA 2000-Maßnah-

men und des landesweiten Biotopverbundes vorangetrieben. Na-

tura 2000 - Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden da-

bei in den jeweiligen Managementplänen der FFH-Gebiete definiert. 

Für die Maßnahmen des Biotopverbundes gibt es eine landesweite 

Schutzgebietskulisse, prioritär werden aber Maßnahmen der kom-

munalen Biotopverbundplanungen umgesetzt. Im Landkreis gibt es 

bereits für die Gemeinde Blaufelden ein solches Konzept. Viele wei-

tere Kommunen sind bereits in Vorbereitung, um solche Planungen 

erstellen zu lassen.  

Insgesamt wurden 137 einzelne Maßnahmen in den Bereichen Ar-

tenschutzprogramm, Feldvogelschutz, Erstpflege, Nachpflege auf 

Vertragsflächen, Winterpflege (Hecken- und Steinriegel), Neuanlage 

von Biotopen und Mageren Flachland-Mähwiesen, Naturdenkmal-

bäume und Pflanzzuschüsse mit einem Gesamtvolumen von etwa 

408.200 û umgesetzt. Eine Übersicht aller Maßnahmen ist in den 

Tabellen auf den Seiten 8-16 zu finden. 
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Nachpflege 

2022 flossen mit 75.700 û etwa 16% des Landschaftspflegebud-

gets in Nachpflegemaßnahmen.  Im Fokus liegen hier vorwiegend 

die Vertragsflächen der Hüteschäfer, denn diese haben in der 

Regel nicht die Kapazität, die Nachpflege selbst zu übernehmen.  

Bei der Nachpflege geht es darum, größere, dichte Bereiche mit Ge-

hölzsukzession wie Schlehe oder Brombeeren oder auch Wei-

deunkräuter, die von Schafen nicht verbissen werden, maschinell 

zu entfernen, um die wertvolle Offenlandfläche der Magerrasen und 

Wacholderheiden zu erhalten. Dabei wird jedoch nicht die gesamte 

Weidefläche gemulcht, sondern auch wertvolle Altgras- und Sukzes-

sionsbereiche geschont - denn diese bieten Rückzugsorte und 

Überwinterungsgelegenheiten für Insekten. Ziel ist es dabei also 

nicht, dass die Flªche hinterher ăsauberò aussieht.  

Auch auf Flächen, auf denen zuvor eine Erstpflege durchgeführt 

wurde, muss in den ersten Jahren regelmäßig eine maschinelle 

Nachpflege erfolgen, um die wiederaustreibenden Stockaus-

schläge der entfernten Gehölze nachhaltig zu schwächen und die 

Fläche dauerhaft offen zu halten. 

 

Die Nachpflegearbeiten werden an verschiedene Auftragnehmer 

wie Landwirte oder Maschinenringe vergeben. Dabei kommen die 

unterschiedlichsten Maschinen zum Einsatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahd- und Beweidungsverträge/-aufträge  

Einjährige Mahd - und Beweidungsverträge, bzw. ðaufträge 

werden in Fällen abgeschlossen, wenn die Maßnahmen oder Aufla-

gen schlecht oder vorübergehend nicht in fünfjährige Verträge zu 

packen sind. Das ist z.B. der Fall, wenn sich die Vertragsflächen in 

Flurneuordnungsverfahren befinden, wie derzeit der Fall im Bühler-

tal bei Wolpertshausen. Auch für Flächen, auf denen beispielsweise 

Entbuschungsmaßnahmen stattgefunden haben, werden in den 

ersten Jahren nur einjährige Verträge abgeschlossen, da sich diese 

Flächen i.d.R. nicht einheitlich als Brutto- oder Nicht-Bruttofläche er-

fassen lassen. So wurden beispielsweise einjährige Beweidungsver-

träge nach LPR Teil B für die durch Ersatzgelder aus der Errichtung 

von Windkraftanlagen entbuschten Standorte in Stimpfach, Merkel-

bach und Neunkirchen abgeschlossen. Diese sollen sich durch die 

Beweidung wieder zu wertvollen Magerrasen, Wacholderheiden 

und Streuwiesen entwickeln.  

Für diese einjährigen Verträge und Aufträge wurden 90.200 û um-

gesetzt.  
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